
Moö&nik, Strafklagen C Mittäterschaft.
erselbe Rıchter nıcht vorzugehen hat, enthält, quf nNnseren Kasus
angewendet, Can. 9337 T: Nach dieser Vorschrift ist für
alle 1SCHOie 1n erımınalıbus 1U  — der aps zuständıg, also auch
1 vorlıegenden a  e:; Wenn überhaupt der Bıschof eın Delikt
beging Aber dadurch wurde die Kompetenz der ersten Instanz
weder für die Straiklage, och wen1ger für dıe Zivilklage
dıe Miıttäter un aufgehoben. iı1ne solche Aufhebung statuert
der exX nıcht

Can 223l1, den die erste nstanz ZU Vergleiche heranzieht,
beweiıst absolut nıchts:; denn dieser Kanon steht 1mm UuC. des
GIC, a1lsSo im materıellen Strafrecht, wosesen diıe Klage ın das
ormelle Strafrecht, also in das Buch des GE gehört. Die
Sirafe ist ach Can. 29231 für alle iın Can.,. 2209, 1—3, ansge-
{ührten Mittäter tatsäc.  ıch 1eselbe Daraus olg jedoch ochDa A

P

lange nıcht, daß eın un asselbe Gericht alle Miıttäter verfolgen
muß oder auch DUr darf. Es ist vorher nachzusehen und fest-
zustellen, für welche Mitschuldigen das Gericht kompetent i1st
Was die Stra  lagen 1SCHOIe anbelangt, ist jedes Gericht,
das keine spezlielle Ermächtigung VOoO Papste hat, bsolut -
zuständıg (can. 1558

Daraus olg weıter auch, daß un ihr Begehren ent-
weder dem Apostolischen Nuntius oder Te dem Papste selhst
vorzulegen, das Delıkt ihres 1SCHNOIS anzuzeigen aben,

S1e überhaupt wollen, daß auch den Bıschof eine Strafe
trıfft Man annn nıcht verlangen, daß sich der Bischof selbst in
Rom denunziere. Deshalb hat das Untergericht auf das egeh-
ITen des un!: B, die Strafklage möge auch auf den Bıschof AaUS-
edehnt werden, Sar keine Rücksicht nehmen. Die Einrede der
Inkompetenz der ersten nstanz bezügliıch des und ist völlig
grundlos Übrigens entscheidet ber dıe eigene Kompetenz oder
Inkompetenz das Gericht selbst (can. 1609, 1; 1610, 1)Somit hat die zweıte nstanz recht Übrigens ist die erstie der
zweıten untergeordnet; sS1e hat sich der Entscheidung der höheren
ınfach ügen

Maribor (Jugoslawien) Prof Dr ın Mocnik.

(Mangelnde Ompetenz des Gerichtes Eheprozeß.) NNna
schloß aıt AÄnton ın der Diözese eine katholische Ehe Nun
will S1e weSsen ange.  iıchen Zwanges die Ungültigkeitserklärungihrer Ehe erTreichen. ach Informationen hält sıch Anton ıin der
Diözese auf. eım dortigen Lihegerichte, als dem Domizil des
Beklagten, erheht ına ach Art 3, E, der Instruktion VOoONnl
z August 1936 dıe KI Der Prozeß wird durchgeführt un
die Ehe WeEeSCN Zwanges, ausgeubt VOoO Bräutigam auf die Braut,für ültig erklärt. Nun entdeckt der Ehebandsverteidiger, daßAnton in weder eın eigentliches och eın  A uneigentliches Domi-



ıl besaß, bezw. besıitzt. Es fehlte also dem Diözesangerichte
der Zuständigkeitsgrund. Fragen: Ist das Urteil des 38 VA

andıgen Gerichtes überhaupt uültıg? Wenn Ja, steht dem Ehe-
bandsverteidiger der mangelnden Kompetenz des Gerich-
tes ein Rechtsmiuttel ZUrLr Verfügung ?

Nach CAH: gıbt eiINe incompetentia absoluta und
eiıne incompetentia relatıva. Incompetentia absoluta ist gleich-
bedeutend mıiıt Mangel jeglıcher Gerichtsbarkeit So ist den
Fällen des Canln,. 1557 dıe Gerichtsbarkeit dem Papste, EeZW geC:

W1SsSen päpstlıchen Gerichtsbehörden vorbehalten. Andere Gerichte
entbehren diesen Fäallen überhaupt der Gerichtsbarkeit.®} ıne
Telative nkompetenz kırchlichen Gerichtes ist vorhanden
W lediglıch keiner der gesetzlıch nNnOormilerten Zuständigkeılts-
gründe vorliegt Diese allgemeinen gesetzlichen Zuständigkeits-
runde sınd Ca  ; un spezle. für den Liheprozeß
Can 1964 fixiert Eheabschlußort Domizıl oder Quasıdomıizıl des
beklagten Teıles In NScren Falle hat das Ehegericht C1INE

Gerichtsbarkeit, aber ec5s fehlte ihm die Kompetenz (der Zustän-
digkeitsgrund).

Die absolute nkompetenz annn jedem Prozeßstadium und
jeder nstanz eltend emacht werden. Das Gericht hat, sobald

absolute nkompetenz erkennt, 1eseilibe auszusprechen
(can. 1611; Instr Art Z 2) Lın TOTLZ absoluter nkompetenz
ausgesprochenes Urteil ist absolut nheılbar nıchtig (can. 189  »  4y
1 Die relative Inkompetenz ist VOTL der Streiteinlassung gel
tend machen (can. 1628, 1: Instr Art 27) iıne spätere
Geltendmachung WIT': NUur zugelassen, WEeNN ıdlıch bekräftigt
wIird die Tatsache erst später erfahren en Gilt dies
nächst für die Parteien., doch auch für den .bandsverte1di-
ger (can. 1968 E Instr Art. /0——72:; Ca  a 1984, 2) Der außerste

"Termin für die Vorbringung der relativen nkompetenz ist jeden-
falls der Termın VOT der Urteilsfällung. Das TOLZ relativer In-
kompetenz DO Gerichte gefällte Urteil ist nıcht nichtig

er annn auch nicht mıt der Nichtig-(vgl Can. )5
keitsbeschwerde angefochten werden. Eın Appellationsrecht au
anderen Gründen ist nicht ausgeschlossen. Ja, cSs hat ach
Can. 1986 der Defensor dıe Pflicht das erste Nichtig

keıitsurteil appellhieren. Was ıst ohl der TUn der Gültig
eıt des Von relativ inkompetenten Rıichter gefällten UrT-
teils? Roberti, De processibus L, 109, gıbt uns Aufschluß KEınst
galt der Grundsatrz: sententia NO  I SUO judıce lata, 110  — tenel
(c 1) er konnte der Mangel der Jurisdiktion NnNur
durch bewußte Zustimmung der Parteien anıert werden. Es war
1es5 das forum prorogatum, das geltenden Rechte (cCam. 1565

#)) eıtere Fälle bei Triebs, Theol.-prakt. Quartalschrift 1938 68 f



ungen.
2) 1U  _ in beschränkter W eise aufrechterhalten, 1m Eheprozeß

aber geradezu ausgeschlossen ist (vgl Can. Heute jeg der
TUn der Gültigkeit des TOTLZ relatıver nkompetenz gefällten
Urteils, WEenNnn innerhal der gesetzlichen Termine die Kom:-
petenz keine KEinsprache Thoben wurde, 1in der gesetzlıchen
Supplhlierung (vgl Can. 209 In CcrIOIe COomMMmMUunNnıI qut In 10
posit1vo et probabılı SI1ve JurIi1s S1Ve factı Jurisdictionem supplet
eccles1a DIO foro Lium externo tum interno). Teilweise anders hatte
dıe jetzt nıicht mehr geltende Anwelsung für dıe geistliıchen
Gerichte, 15/—189, die ra behandelt
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An dieser Stelle werden Ü. . Nfragen die Schriftleitung erledigt, dıe
allgemeines Interesse beanspruchen können; s1e sSınd urc eın ern-

hen &) gekennzeıichnet.
(Mißverständnisse i1m Beichtstuhl) sind ber dıe MaBen be-

dauerlich nd in ihren Folgen oft unabsehbar Darum wırd jeder
Beichtvater darauf bedacht se1n, s1e ach Kräften vermeiden.
Gefördert werden s1e uUrc die ngs des Beıchtenden, ur
sSseiıne Unbeholfenhei 1m usdruck, besonders in der Schrift-
sprache, aber auch MFC mangelnde Geduld, vieles Fragen,
ungenugende psychologische Eınstellung des Beıichtvaters. Aber
auch dıe Verschiedenheit des Sprachgebrauches annn folgen-
schweren Mißverständnissen führen. Es sınd ernste Verfehlungen rbekannt geworden. Der Beichtvater dringt auf Aufgabe der Ge-
legenheit H1: schweren un oder wenigstens darauf, daß aus

Ader 0CCAaAS10 proxıma eine remota werde. Bevor absolvieren
kann, muß die Zustimmung des Poönıtenten en. Darum
rag er: ‚„‚ Wollen Sie diese un kunftig nıcht mehr tun, diese
Gelegenheit aufgeben?‘‘ Banges Schweigen. Er wıederhol noch- z  e  Nmals die rage Jetzt kommt dıe epreßte Antwort, vielleicht
er Tränen: „ICH a”ann nıcht.‘ Darauf der Schlußsatz ‚‚Dann
kann ich Sie nıcht absolvieren, gehen S1e ın rıeden!”® Rechtlich
vollkommen ın Ordnung, pastora falsch, weil ein Mißverständnis
vorliegt. Der Geistliche hat das „Ich annn ecs5 nıcht‘‘ als icht-
wollen aufgefaßt, der Pönitent aber als moralısche Unmöglich-keit Er hat sich gesagt „Die Erfahrung hat mich elehrt, daß
ich beim besten illen doch wieder ın diese un a  © also
ann 1C. unmögliıch eNn; ‚Ich tue die un nıcht mehr.  'l€l Er
War sıcher disponiert, kam Ja Zu Beichten aus dem inner-
lıchen Unfrieden heraus. Aber wußte nıchts VO ‚„„‚hic el NUNC
dispositus‘‘; unterschied nicht zwischen un der 'Tat und f  ;
Willen ZUTrC un Letzterer War nicht da, ersterer bleiben WITr
„Theol.-prakt. Quartalschrift.‘‘ 1939


